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Erbe und Erinnerung,  
Gedächtnis und Geschichte – 
weltweit.
Das UNESCO-Programm  
„Memory of the World“ in 
Deutschland

Prof. Dr. Joachim-Felix 
Leonhard, Vorsitzender  
des Deutschen Nomi-
nierungskomitees  
„Memory of the World“

„Das Leben verstehen heißt, rück-
wärtig Betrachtungen vorzunehmen, 
das  Leben aber zu leben heißt, nach  
vorne zu sehen.“ (Sören Kierkegaard,  
Philosoph, 1813 – 1855)

Eigentlich hat sich im Grundauftrag prinzipiell nicht 
sehr viel geändert seit jenen Tagen um 4000 v. Chr., als 
im mesopotamischen Ninive nicht Historiker, sondern 
Juristen und Theologen die ersten Archive anlegten – 
für Konservierung und Zugang, Authentizität und 
Echtheit und damit für zukünftige Gewährleistung im 
kollektiven Gedächtnis. Nicht erst heute, sondern 
kultur- und zivilisationsgeschichtlich eigentlich schon 
immer, haben wir uns zu fragen, was denn wäre, 
wenn wir unser kollektives Gedächtnis verlören: wo 
uns bereits individueller Gedächtnisverlust zu schaffen 
macht wir uns auf Papier oder elektronisch Dinge 
notieren, Eindrücke fotografieren und filmen, Urkun - 
den für Rechtsgeschäfte verfassen oder Akten in 
Archiven anlegen, während in Teilen der Welt im Sinne 
der oral tradition Menschen immer wieder Geschichten 
erzählen. All‘ dies hat das Ziel, etwas für sich oder 
andere zu bewahren, auch an die nächsten Generati o - 
nen weiterzugeben.

Wer entscheidet, an was wir uns erinnern werden?
Was also wären wir ohne Gedächtnisbildung und 
Erinnerungskultur, ohne Geschichte und ohne 
Geschichtsschreibung? Wir: das sind im Sinne der 
UNESCO alle Menschen als eine dem Wissen vonein-
ander und der gegenseitigen Toleranz und Frieden 
untereinander zugeneigte Weltgemeinschaft in all 

ihrer kulturellen Vielfalt. Wir, die uns zuweilen Bilder 
in Fernsehen, Zeitungen und Internet erreichen und 
zeigen, wie Gedächtnis und kulturelles Erbe an ver-
schiedenen Plätzen dieser Welt verloren gehen kann: 
durch Naturkatastrophen, aber auch durch mensch-
liches Handeln, als z. B. in Köln das Gedächtnis  
einer Stadt beim Zusammensturz des Stadtarchivs in  
den Schutt fiel, Bücher und Bilder in der Herzogin-  
Amalia-Bibliothek in Weimar in Flammen aufgingen, 
im  Irak-Krieg das Nationalmuseum geplündert oder in 
Afghanistan die Statuen im Bamian-Tal von chiliasti-
schen Taliban gesprengt wurden, durch islamistische 
Terrorakte das antike Palmyra fast gänzlich zerstört 
wurde oder wie nur durch die mutige Tat von Abdel 
Kader Haidara die Zerstörung wertvoller Handschriften 
im Centre Ahmed Baba im malischen Timbuktu verhin-
dert werden konnte. Wer das kulturelle Erbe Anderer 
zerstören will, hat über die Vernichtung von Monumen-
ten und Dokumenten anderer Kulturen und Religionen 
letztlich die Vernichtung anderer Identitäten, also 
Menschen, im Blick. 

Wenn wir so mit der Vergangenheit umgehen, wie 
stünde es dann um unsere Wahrnehmung des Täglichen 
der Gegenwart für die Zukunft? Wer aber entscheidet 
eigentlich heute, an was wir uns, d. h. eigentlich: nach - 
folgende Generationen, erinnern werden oder wollen? 
Im Blick auf das Gedächtnis der Menschheit kommt 
uns etwas, was z. B. Friedrich Schiller in seiner berüh   m - 
ten Antrittsvorlesung von 1789 als Professor an der 
Universität Jena herausgestellt hat, nämlich: wozu und 
zu welchem Ende man Universalgeschichte studiere. 
Wohlgemerkt: Universalgeschichte und damit ein Ziel, 
dass das UNESCO-Programm „Memory of the World“ 
multilateral verfolgt: unabhängig davon, woher wir 
kommen, welcher Religion, Kultur oder Ethnie wir ange- 
hören, sind wir doch mit der Aufgabe betraut, uns Ge- 
danken über das Gedächtnis der Menschheit zu machen: 
in gegenseitigem Wissen voneinander und Respekt 
untereinander. Gemeinsam miteinander. Kulturelle 
Monumente und Dokumente, „World Heritage“1 und 
„Memory of the World“, als Erbe der Vergangenheit zu 
bewahren, ist Aufgabe in der Gegenwart für die Zukunft: 
heute, wie in Ninive vor 6000 Jahren, sind Dokumente 
für die Verlässlichkeit in der Zukunft in allen Archiven, 
Bibliotheken und Museen auf der Welt zu speichern, 
analog und/oder digital. 

1   Was die Entwicklung des Welt-
kulturerbeprogramms angeht, 
so kann dies auf eine stolze Ge-
schichte zurückblicken: insgesamt 
sind derzeit 1.154 Stätten in 167 
Ländern in dieser Liste verzeichnet 
(Näheres s.  www.unesco.de/
kultur-und- natur/welterbe).

http://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe
http://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe
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Das ist als umso bedeutsamer einzuschätzen, als es 
sich bei der Konservierung historischer Originale zwar 
um eine in der Gegenwart zu leistende Aufgabe handelt, 
die jedoch abhängig vom technologischen Formwech-
seln und vor allem von der Perspektive einer Zukunfts-
überlieferung, neuerdings aber auch von Echtheit und 
Wahrheit zu sehen ist. Ja, gänzlich neu sind die Fragen 
natürlich nicht, nur waren und sind sie kultur- und 
zivilisationsgeschichtlich stets auch mit Fragen nach 
Wahrheit und Echtheit verbunden. Auch wird ein 
Augenmerk auf die Entwicklung digitaler Kommunika-
tion im Internet, auf zunehmende Desinformation 
und Hassrede in den Sozialen Medien, auf den freien 
Informationsfluss und damit auf Oligo- oder Monopoli-
sierungen, auf Verfügungs- und Deutungsmacht von 
Inhalten und Dokumenten durch übernationale Konzerne 
und weltweite Anbieter zu richten sein. Bei alledem 
geht es letztlich um die Frage und Suche nach wirk-
licher Wirklichkeit: das klingt paradox und wird uns als 
Problemstellung für künftige Überlieferungen zuneh-
mend beschäftigen. Dabei sind der zunehmende Übe r- 
gang von analogen zu digitalen Kommunikationsformen 
und die generelle Frage nach individueller und kollekti-
ver Gedächtnisbildung nicht gänzlich neu und sind 
eigentlich immer schon bei jeweiligen Wechsels aufge- 
treten: schon in einer bei Platon überlieferten Episode 
lesen wir von der Warnung des Pharao gegenüber dem 
stolzen Erfinder der Schrift und staunen, als der König 
diesem antwortete: „Mein Lieber, Du hast nichts zur 
Stärkung des Gedächtnisses erfunden, sondern zu seiner 
Schwächung.“

Dies will in unserem Zeitalter, das die schnelle elektro-
nische Abrufbarkeit, aber auch Veränderbarkeit von 
Wissen und Inhalten per Knopfdruck kennt, auch bei  
der Frage der Gedächtnisschulung in der Erziehung als 
einem komplexen Bildungsauftrag bedacht sein, denn 
schon Kinder sollten in der Schule lernen, Texte nicht 
nur zu lesen, sondern diese auch – kritisch – einzu- 
ordnen lernen. Damit sind die grundsätzlichen Fragen  
nach Tradition und Überlieferung, Erinnerung und 
Wahrnehmung im Übergang vom analogen zum digita-
len Zeitalter noch nicht gelöst, denn überall in den 
Archiven, Bibliotheken und Museen dieser Welt stellt 
sich eine einfach klingende und doch komplexe Frage: 
werden unsere Nachfahren – wie wir mit Blick auf 
unsere Vorfahren – auf elektronische Dokumente als 
Zeugnisse unserer Zeit zurückgreifen können, auf 
Dokumente in ihrer Vielzahl und Vielfalt, die wir heute 

synchron und entmaterialisiert kommunizieren und 
dabei im Hinblick auf ihre diachrone Nachhaltigkeit 
nicht wissen, ob die Datensätze von heute in 50 Jahren 
für die Maschine, d. h. aber genauer gesagt: für uns 
selbst – noch – lesbar sind? 

Früh wurde, insbesondere im International Advisory 
Committee (ab hier: IAC) für das „Memory of the  
World“-Programm auch die Grundfrage erörtert, ob 
nicht etwa die Hervorhebung einzelner ausgewählter 
Dokumente im Register, gleich, welcher Art oder 
welcher Epoche und Kultur sie entstammen mögen, 
vom generellen Auftrag ablenken könne, den Archive, 
Bibliotheken, Dokumentationsstellen und Museen im 
Blick auf die Bewahrung und öffentliche Nutzung in  
aller Welt haben. So 1997, als im fernen Taschkent bei 
der Sitzung des IAC weniger (sonst durchaus üblich) 
unterschiedliche Interpretationen von Dokumenten 
erörtert wurden, sondern die grundsätzliche Frage, ob 
das Programm „Memory of the World“, gerade einmal  
seit der Gründung fünf Jahre in Aktion, nicht doch 
besser gleich wieder abgeschafft werden sollte. Solches 
forderte in Taschkent der damalige Generalsekretär des 
International Council of Archives mit der Begründung, 
angesichts der Hervorhebung einzelner Stücke im 
„Memory of the World“-Register träte der weltweit 
gültige und allgemeine Auftrag, dass Archive Doku-
mente der Vergangenheit für die Zukunft zu sammeln 
hätten, in den Hintergrund. Nun, die Diskussionen 
wurden mit Leidenschaft von pro und contra geführt 
und mündeten schließlich in ein sowohl als auch.  

Heute, nach 30 Jahren erfolgreichen Bestehen des 
„Memory of the World“-Programms, ist festzustellen, 
dass es für solche fachlichen Erörterungen keinen 
Anlass mehr gibt, wohl aber in jüngster Zeit Ansätze 
zur Instrumentalisierung von historischen Dokumenten 
zu heutigen politischen Zwecken, worauf später noch 
einmal eingegangen wird. Bis in die jüngere Zeit mit 
den jetzt aufgekommenen Problemstellungen wurden 
innerhalb des Programms immer wieder Anpassungen 
an technische, auch politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen angemessen in den Statuten, Rich t-
linien und Verfahren vorgenommen und durch fach - 
lich-methodische Vorschläge und Diskussionen in der 
Vergangenheit Lösungen erarbeitet, die die Gemein-
samkeit aller Beteiligten bestärken sollten. Das haben 
die nach Taschkent stattfindenden Sitzungen des IAC 
hinreichend gezeigt.
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Paradigmen und Provenienzen: was könnte man für die 
Welt an Vorschlägen aus Deutschland erwarten?

So schnell die UNESCO das „World Heritage Program-
 me“ für Monumente 1972 als kulturpolitische Konse-
quenz auf die einige Jahre zuvor gerade noch abge - 
wendete Überflutung durch Versetzung der ägyptischen 
Welt-Denkmäler von Abu Simbel beim Bau des Assuan 
Staudammes eingesetzt hatte, so rasch reagierte die 
Weltorganisation erneut nach der Zerstörung der Natio - 
nalbibliothek in Sarajevo im Balkankrieg und beschloss 
1992 die Eröffnung das der Konservierung und dem 
öffentlichen Zugang von Dokumenten jedweder Art 
zugeordnete Programm „Memory of the World“,2 das in 
deutscher Sprache unter dem Begriff des „Weltdoku-
mentenerbes“ firmiert. Bis es jedoch zu einer aktiven 
Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an diesem 
Programm kam, sollten fast sieben Jahre vergehen, die 
in Deutschland mit Erörterungen und Abstimmungen 
um kulturpolitische Zuständigkeiten im föderalen Staats - 
aufbau, sowie Beteiligungen diverser Fachgesellschaf-
ten, kultureller und wissenschaftlicher Institutionen 
bestimmt waren. Es bedurfte schon einer vom Verfas-
ser und wenigen Kolleginnen und Kollegen der Deut-
schen UNESCO-Kommission betriebenen Initiative, die 
bis dato eher formalen Diskussionen enden und auf 
inhaltlich-strategische Aspekte schon gar nicht mehr 
so neuen Programms übergehen zu lassen. Endlich 
beteiligte sich dann auch die Bundesrepublik Deutsch-
land ab 1999/2000 aktiv mit Beratungen und Nominie-
rungen an „Memory of the World“ - nach einem vom 
Verfasser organisierten Seminar3 vor der Hauptver-
sammlung der Deutsche UNESCO-Kommission am 
Weltkulturerbe Kloster Lorsch im Juli 1999 und dort 
dann einhellig beschlossenen Resolution.4 Damit 
setzte eine bis heute erfolgreiche Geschichte ein.5 

Nach der Lorscher Hauptversammlung erhielt der 
Verfasser den Auftrag des Vollzugsausschusses (heute: 
Vorstand) der Deutschen UNESCO-Kommission, einen 
Vorschlag für eine personelle Besetzung eines Deut-
schen Nominierungskomitees zu erarbeiten und dem 
Vorstand alsbald vorzulegen, was dann auch umgehend 
geschah. Bereits am 8. Dezember 1999 trat dieses Nomi - 
nierungskomitee in der Stiftung Deutsches Rundfunk-
archiv Frankfurt am Main – Berlin am Berliner Stiftungs-
standort in Adlershof zusammen und erörterte zuerst 
eine Grundhaltung, der zufolge nicht, wie in manchen 
Ländern, nationale oder regionale Sichtweisen grund-

2   Das „Memory of the World“-Pro-
gramm der UNESCO für das doku-
mentarische Welterbe (MoW) hat 
in den 30 Jahren seines Bestehens 
einen ähnlich erfolgreichen Verlauf 
wie das Programm für das Welt-
kulturerbe für die Monumente (vgl. 
Anm. 1) genommen, doch sind im 
internationalen MoW-Register im 
Gegensatz zur stark eurozentrischen 
Welterbeliste die Nominierungen 
weltweit wesentlich ausgeglichener 
auf die verschiedenen Kontinente 
und Kulturen im Sinne kultureller 
Vielfalt verteilt. Das internationale 
MoW-Register enthält nach dem 
derzeitigen Stand insgesamt 427 
Eintragungen.

3   Nicht von ungefähr wandte 
sich dieses Seminar, an dem sich 
Historiker, Neurologen, Kulturpoli-
tiker, Paläontologen, Politologen 
und Architekten mit interdiszi-
plinären Beiträgen beteiligten (vgl. 
Geschichte und Gedächtnis - Erin-
nerung und Wahrnehmung. Kollo-
quium zum UNESCO-Programm 
„Memory of the World“ (im Rahmen 
der 59. Hauptversammlung der 
Deutschen UNESCO-Kommission 
in Lorsch, 7. – 9.7.1999). - Bonn, 
Deutsche UNESCO-Kommission 
2000, 96 S.) der erwähnten Grund-
satzfrage zu, wer eigentlich heute 
entscheide, an was wir uns bzw. 
die nachfolgenden Generationen 
erinnern werden.

4   Bereits 1999 und damit noch vor 
der Konstituierung des Deutschen 
Nominierungskomitees hatte 
das Phonogrammarchiv bei der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
in Berlin direkt bei der UNESCO 
in Paris einen Nominierungsan-
trag für die Edison-Walzen und 
Wachsmatritzen des Institutes 
eingereicht, der bei der Sitzung 
des IAC im Juni 1999 in Wien an-
genommen wurde.

5   An dieser hatten und haben bis 
heute neben den hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Sekretariats und den 
Vertre terinnen und Vertretern von 
Ministerien die ehrenamtlichen 
und vom Vorstand ad personam 
berufenen Mitglieder des Deut-
schen Nominierungskomitees (zu 
diesen vgl.  www.weltdokumen-
tenerbe.de) wesentlichen Anteil. 
Ihnen allen gebührt für das große 
Engagement ein herzliches Wort 
des Dankes und der Anerkennung.

legend für Nominierungen sein sollten, sondern die 
vordergründig einfache und doch schwierige Frage, was 
denn die Weltgemeinschaft im Blick auf Nominierungen 
aus deutscher Geschichte und Kultur erwarten könnte. 
Nicht also eine gewissermaßen von innen nach außen 
ausgerichtete Sichtweise, sondern der Blick von außen 
nach innen sollte die Beratungen und dann auch die 
Beschlüsse für Nominierungen aus deutscher Sicht 
bestimmen – und hat dies in der Folgezeit auch getan. 
Dass dabei die ganz Bandbreite kulturgeschichtlicher 
Provenienz und Vielfalt eine Rolle spielten sollte, bildete 
sich bis heute als Leitlinie aus wie auch die Rolle, die 
europäische Aspekte bei Nominierungen spielen sollten. 
Letzteres hat des Öfteren mit Erfolg zu gemeinsame 
Nominierungen mit anderen Ländern geführt.6 

In welcher interkulturellen Gemeinschaft befinden sich 
Nominierungen aus Deutschland im „Memory of the 
World“-Register?

Nach dem relativ späten Start nahm die Teilnahme 
der Bundesrepublik Deutschland am „Memory of the 
World“-Programm ab 2001 erheblich Fahrt auf, 7 als 
im gleichen Jahr anlässlich der Sitzung des IAC in 
Cheong-ju in Korea Gutenbergs 42-zeilige Bibel, der 
Stummfilm-Klassiker „Metropolis“ von Fritz Lang, 
Goethes literarischer Nachlass und der Autograph von 
Beethovens 9. Sinfonie aufgenommen wurden,8 nach-
dem bereits früher die erwähnten Tondokumente 
traditioneller Musik 1893-1952 (Edison-Zylinder) des 
Phonogrammarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz 1999 in das Register eingetragen worden waren. 
Nach dem Start 2001 wurden im Zwei-Jahres-Rhythmus 
bis 2017 zahlreiche Nominierungsanträge zu den Sitz  - 
ungen des IAC zur endgültigen Beratung und dann 
folgenden Bestätigung durch die Generaldirektion 
der UNESCO vorgelegt: so 2003 in Danzig, als die 
ottonischen Handschriften als Gemeinschaftsantrag 
mit mehrerer Institutionen aus Frankreich, Italien und 
Luxemburg in das Register eingeschrieben wurden, 
2005 in Lijiang in China, als das Hausbuch der Brüder 
Grimm und die in internationaler Kooperation vorge-
legten Anträge für die Waldseemüllerkarte von 1507 
(gemeinsam mit den USA) und (gemeinsam mit Italien, 
Österreich und Ungarn) die Renaissance-Bibliothek des 
Mathias Corvinus (Bibliotheca Corviniana) Auf nahme 
fanden.9 Es folgten 2007 in Pretoria die Eintragung 
des Briefwechsels von Gottfried Wilhelm Leibniz und 
2009 in in Bridgetown auf Barbados die Aufnahme des 

6   Von den derzeit 24 Nominierungen 
aus Deutschland sind allein zehn 
internationale Kooperationsprojekte 
gewesen.

7   Das macht auch der zum zehn-
jährigen Bestehen des „Memory of 
the World“-Programm in Deutsch-
land 2010 erschienene Band mit 
seinen Beiträgen und Zusammen-
stellungen deutlich (vgl. Gedächt-
nis der Zukunft. Das UNESCO- 
Programm „Memory of the World“ 
zum Weltdokumentenerbe. – Bonn, 
Deutsche UNESCO-Kommission, 
2010, 94 S.)

8   Abgelehnt wurde 2001 dagegen 
die Patentschrift von Konrad Zuse 
für den Bau des Computers Z 3   
mit der Begründung mangelnder 
Individualität und Originalität, 
denn auch in anderen Ländern 
(Großbritannien, UdSSR, USA) habe 
es um die gleiche Zeit vergleich-
bare Erfindungen und darüber ent-
sprechende Dokumente gegeben.

9   Abgelehnt wurde 2005 die im 
Staatsarchiv Wolfenbüttel auf-
bewahrte Urkunde zur Heirat von  
Kaiser Otto II. mit der byzantini-
schen Prinzessin Theophanu von 
972.

http://www.weltdokumentenerbe.de
http://www.weltdokumentenerbe.de
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Nibelungenliedes sowie 2011 in Manchester der Zwei-
plus-Vier-Vertrag von 1990 und viele Hörfunk- und 
Fernsehdokumente zum Bau und Fall der Berliner Mauer 
sowie die Patentschrift von Carl Benz zum Bau des 
ersten Automobils von 1886. Die Variation von Doku-
menten zeigte sich auch 2013, als im korea nischen 
Gwangju das frühmittelalterliche „Lorscher Arzneibuch“ 
und die frühgeschichtliche Himmelsscheibe von Nebra 
in Sachsen-Anhalt sowie, als international kooperative 
Vorschläge, gemeinsam mit den Nieder landen die in 
Amsterdam befindlichen Schriften „Das Kapital“ und 
„Das kommunistische Manifest“ von Karl Marx, das 
gesamte Archiv des Internationalen Suchdienstes des 
Roten Kreuzes in Bad Arolsen (gemeinsam mit zehn 
UNESCO-Mitgliedsstaaten) und (gemeinsam mit 
Österreich) alle sieben Exemplare der Goldenen Bulle 
vom Jahre 1356 in das Register aufgenommen wurden. 
Es folgten 2015 bei der IAC-Sitzung in Abu Dhabi die 
Aufnahmen von Frühen Schriften der Reformations-
bewegung und der Autograph der h-Moll-Messe von 
Johann Sebastian Bach sowie, als internationale Gemei n-
schaftsnominierung, der Goldene Brief des birmani-
schen Königs Alaungphaya an den bri tischen König 
George II. von 1756 (gemeinsam mit Großbritannien und 
Mynamar) und, mit dem Iran, die Handschriften des 
Buches „Al-Masaalik Wa Al-Mamaalik“ sowie, neuer - 
lich mit den Niederlanden, die „Digitale Sammlungen 
zur sprachlichen Vielfalt“ des Max-Planck-Institut für 
Psycholinguistik in Nijmegen. 2017 und damit dem 
Jahr, als es wegen des Reformbedarfs auf internatio - 
nale Ebene seitens der UNESCO-General direktion zu 
einem weiter unter näher beschriebenen Moratorium 
des internationalen „Memory of the World“-Registers 
kam, konnten die Verfahrensunterlagen und Tonband-
aufnahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 
als bedeutende Dokumente der deutschen und interna-
tionalen Geschichte ebenso aufgenommen werden wie 
die 212/213 entstandene Constitutio Antoniniana mit der 
Aufzeichnung von Bürgerrechten im Römischen Reich.10 

In den mehr als 20 Jahren konnten bei 24 Einschreibun-
gen von deutscher Seite oder mit deutscher Beteiligung 
Dokumente von kultureller Vielfalt (Handschriften, Bücher, 
Filme, Tondokumente, Fotografien, Schriftstücke bis 
hin zu kosmischen Zeichen etc.) in das selbst überaus 
vielfältige „Gedächtnis der Menschheit“, das Welt-
dokumentenerbe der UNESCO11 eingetragen werden als 
Bei trag zum multilateralen Diskurs über Gedächtnis und 
Erinnerung und zu anthropologischen Grundfragen, 
woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir gehen.

10   Vgl. zu den Eintragungen die Zu-
sammenstellung in diesem Band.

11     Zur Gesamtübersicht vgl.  
 en.unesco.org/programme/mow

Ohne etwa eine besondere Gewichtung von einzelnen 
Nominierungen vornehmen zu wollen, so verdient 
dennoch eine Nominierung besondere Hervorhebung: 
gemeint ist die Eintragung der Tonbandaufnahmen und 
Verfahrensprotokolle des ersten Frankfurter Auschwitz-
Prozesses aus den Jahren 1963-1965, die 2017 in Paris 
Aufnahme in das Register fanden. Nachdem bereits 
1979 auf Antrag der damaligen polnischen Regierung die 
Restmonumente des Konzentrationslagers Auschwitz 
und Auschwitz-Birkenau von der UNESCO als Orte des 
kollektiven Gedächtnisses in die Liste der Welterbestät-
ten aufgenommen, worden waren, erhielten die Opfer 
nicht nur fast vierzig Jahre nach dem Ende des Natio- 
nalsozialistischen Terrors zum ersten Male vor einem 
deutschen Gericht ihre Stimme zur Erinnerung an die 
Verbrechen und Verbrecher in Konzentrationslagern; 
vielmehr gilt es gerade in diesem historisch-politischen 
Zusammenhang, Erinnerung wachzuhalten und Erbe an 
Orten mit Monumenten in Archiven und im Internet 
durch Dokumente zu bewahren und in der Bildung junge 
Menschen an dieses zivilisatorische Gebot für die Zu- 
kunftsorientierung heranzuführen: auf dass sich dieser 
einmalige Zivilisationsbruch nicht wiederhole und Ver- 
gangenheit nicht vergehe, sondern steter politscher 
Auftrag in Gegenwart und für die Zukunft bleibe.

Moratorium in der Gegenwart und Zeit für Reformen 
für die Zukunft.  

Ein Ausblick

Das „Memory of the World“-Programm erfuhr 2017 einen 
Einschnitt, der seine Ursache in den schon 2015 in Abu 
Dhabi zu Tage tretenden unterschiedlichen Sichtweisen 
auf historische Ereignisse und Entwicklungen unter 
fernöstlichen Staaten mit nicht geringen diplomatischen 
Verwerfungen hatte. Letztere waren in des so heftig, 
dass die damals neue UNESCO-Generaldirektorin 
Audrey Azoulay im Dezember 2017 zu Recht ein Mora- 
t o rium des internationalen Registers verfügte – um 
notwendige Reformen zu entwickeln und Möglichkeiten 
zur Konfliktreduktion bei unterschiedlichen Sicht weisen 
bei Nominierungen zu einem oder mehreren Dokument(en) 
zu erarbeiten. Anlässe dazu gab es. Ihnen war der Ver - 
such eigen, mittels Eintragung in ein UNESCO-Register 
jeweilige Geschichtsdeutung auf multilateraler Ebene 
zur Geltung zu bringen: eine „politische Instrumenta-
lisierung“, die es in den 25 Jahren des Programms bis 
dato so nicht gegeben hatte.

http://en.unesco.org/programme/mow
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Die Fragen und Aufgaben, die sich für die UNESCO in 
der Zeit des Moratoriums stellten, erschienen einfach, 
waren aber kompliziert bei komplexen Inhalten: was ist 
daraus zu lernen, wie sollte man damit auf internatio- 
naler Ebene umgehen? Bisher hatte sich das Programm  
als lernendes System verstanden, in dem das IAC und 
Nominierungskomitees weltweit an der Qualitätsver-
besserung und Transparenz, der Professionalisierung 
und gemeinsamer Strategiebildung arbeiteten. Das 
konnte schon konträre Positionen hervorrufen, denn 
immer gab und gibt es unter Expertinnen und Experten 
als auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern selbstverständlich unterschiedliche Mei- 
nungen, die dann auch ausgetragen werden müssen.  
Wir wollen und sollen nicht Gefahr laufen, dass sich 
Ähnliches wiederholt; wir müssen alle Anstrengungen 
unternehmen, Verfahren und Management zu finden, 
um in Offenheit und Professionalität potentielle 
Interessenkonflikte möglichst früh zu antizipieren und 
ggfls. dann aber auch frühzeitig und rechtzeitig zu 
moderieren. Dafür bedarf es im Übrigen einer deut- 
lichen personellen Ergänzung im Sekretariat in Paris.
Wir sollten inhaltlich und formal alles tun, um das 
Programm innerhalb der Völkergemeinschaft so 
erfolgreich fortsetzen zu können wie bisher. Deshalb 
hat das Deutsche Nominierungskomitee als Teil der 
Deutschen UNESCO-Kommission in der Zwischenzeit 
das Auswärtige Amt und die Vertretung der Bundes- 
republik Deutschland bei der UNESCO in Paris in den 
Fragen des Moratoriums fachlich und professionell 
beraten und gleichzeitig trotz Moratorium seine eigenen 
Hausaufgaben in Gestalt von Beratungen und Entschei-
dungen über eingegangene Nominierungsanträge 
gemacht. Nachdem im Herbst 2021 das internationale 
Register nach den reformierten Regeln für Neueintra-
gungen wiedereröffnet worden ist, sind von Deutsch-
land Vorschläge nach Paris übermittelt worden. Es 
konnte somit auf bereits getroffene Entscheidungen 
zurückgegriffen werden.12

Es bleibt zu hoffen, dass die Bemühungen, mit Refor-
men und auch mit auf internationaler Ebene nun einmal 
notwendigen Kompromissen das Register wieder in 
Gang zu bringen, von dauerhaftem Erfolg geprägt seien 
werden. Dabei sollte die „philosophy“ mit seinem 
fachlich-wissenschaftlichen Diskurs und freien Aus-
tausch soweit wie möglich erhalten bleiben. Politische 
Gestaltung durch die Mitgliedstaaten wird dafür nötig 
sein, politische Instrumentalisierung dagegen nicht. 

Bislang war „Memory of the World“ in seiner intellektuell- 
kulturellen Dynamik für kollektive Gedächtnisbildung 
lebendig. Hoffen wir, dass es so bleibt. Schließlich geht 
es mehr als nur symbolhaft um das Gedächtnis der 
Menschheit: es geht um gegenseitigem Respekt und 
Toleranz, Völkerverständigung und Frieden auf unserem 
gemeinsamen Planeten.

Erinnerung wachhalten 
und Erbe an Orten mit 
Monumenten in Archiven 
und im Internet durch 
Dokumente bewahren für 
zukünftige Generationen

12   Zum 30. November 2021 bei 
der UNESCO in Paris eingereicht 
worden sind aus Deutschland der 
Codex Manesse (Universitätsbi-
bliothek Heidelberg), der Globus 
von Martin Behaim, (Germanisches 
Nationalmuseum Nürnberg) sowie, 
als internationale Gemeinschafts-
anträge, ein Dossier mit Dokumen-
ten der Hanse aus Institutionen 
in Belgien, Dänemark, Estland, 
Lettland, Polen und Deutsch-
land (Federführung: Stadtarchiv 
der Hansestadt Lübeck) und eine 
Auswahl Karolingischer Hand-
schriften aus der Hofschule Kaiser 
Karls des Großen aus Institutionen 
in Frankreich, Großbritannien, 
Österreich, Rumänien, dem Vatikan 
und Deutschland (Federführung: 
Stadtbibliothek Trier).



Älteste Tondokumente 
traditioneller Musik 1893 – 1952 
(Edison-Zylinder)

Viele der ältesten bekannten Tondokumente 
werden im Berliner Phonogramm-Archiv aufbe-
wahrt. Sie sind Zeugnisse aus Kulturen aller 
Regionen der Erde und einer Zeit, aus der nur noch 
wenige Menschen berichten können. Das Archiv 
wurde im Jahr 1900 von dem Berliner Psychologen 
Carl Stumpf ins Leben gerufen und umfasst etwa 
16.000 verschiedene Tonaufnahmen auf Edison-
Wachswalzen sowie etwa 2.000 Schellackplatten. 
Oft sind es Tonaufnahmen von längst verstorbenen 
Interpreten oder auch von nicht mehr gespielten 
Musikstücken. Dazu zählen die Musik- und Sprach    -
aufnahmen, die der Linguist und Afrikanist Carl 
Meinhof im Jahre 1902 in Tansania aufnahm oder 
Aufnahmen der japanischen Zither koto, die 1901 
mit der Musikerin Sadda Yacoo gemacht wurden.

Das Phonogramm-Archiv ist heute Teil der Abteilung 
Medien des Ethnologischen Museums, Staatliche 
Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Die Edisonwalzen-Sammlung des Berliner Phono-
gramm-Archivs wurde 1999 als weltweit einzig-
artiger Bestand historischer Tonaufnahmen und 
als erster Beitrag aus Deutschland in das inter-
nationale „Memory of the World“-Register der 
UNESCO aufgenommen.

Töne aus der Vergangenheit 

Entstehungsjahre
1893 – 1952 

Aufnahmejahr
1999 

Standort
Ethnologisches Museum  
Berlin 

  www.unesco.de/
mow-tondokumente
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42-zeilige Gutenberg-Bibel

Die 1.282 Seiten umfassende Gutenberg-Bibel der 
Niedersächsischen Staats- und Universitäts -
bibliothek Göttingen ist eines von vier vollständig 
erhaltenen auf Pergament gedruckten Exemplaren 
und das einzige in Deutschland vorhandene. Sie 
ist digitalisiert im Internet einsehbar.

Gutenbergs Erfindung steht jedoch nicht für sich 
allein. Früher als in Europa wurde die Technik des 
Druckes mit beweglichen Lettern aus Holz, Ton 
oder Metall in Asien entwickelt. In das Weltregister 
wurde daher neben der 42-zeiligen Göttinger 
Gutenberg-Bibel auch ein koreanisches Dokument 
aufgenommen: Der im Juli 1377 gedruckte zweite 
Band der Anthologie der Zen-Lehre großer Buddhis -
tischer Priester („Buljo jikji simche yojeol“, Bd. II). 
Dies ist das international älteste bekannte Beispiel 
eines Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern.

Die Aufnahme beider Dokumente in das inter-
nationale Register betont das verbindende Konzept 
des UNESCO-Programms, das Innovationen in 
ihren kulturhistorischen Kontext setzt und auf diese 
Weise Dialog und Partnerschaften fördert.

Gutenberg gilt als Erfinder des europäischen Buch-
druckes mit beweglichen Metalllettern und ebnete mit 
dieser Erfindung den Weg zur Massenalphabetisierung.

Entstehungsjahr
um 1454 

Aufnahmejahr
2001 

Standort
Niedersächsische 
Staats- und Universitäts- 
bibliothek Göttingen 
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Goethes literarischer 
Nachlass

In ihm befinden sich sowohl Manuskripte zu 
weithin bekannten Dichtungen als auch unbekann-
tere Briefe, Aufzeichnungen und Abhandlungen.

Der Nachlass wird im Goethe- und Schiller-Archiv 
der Klassik Stiftung Weimar aufbewahrt. Er enthält 
die wichtigsten Manuskripte des Dichters, darunter 
die Gesamthandschrift zu „Faust II“, die Hand-
schriften zu „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, zur 
„Italienischen Reise“, zu „Dichtung und Wahrheit“ 
sowie zu seiner Gedichtsammlung „West-Östlicher 
Diwan“, die Goethe zwischen 1814 und 1819 unter 
dem Eindruck der Werke des persischen Dichters 
Hafis verfasst hat. Der Nachlass wurde deshalb als 
bedeutende Sammlung der Weltliteratur in das 
Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.

Kern des Nachlasses ist das von Goethe selbst 
begründete Archiv seiner Schriften. In den ca. 500 
Archivkästen finden sich neben den Werkmanu-
skripten auch Briefe, Tagebücher, Schriften über 
naturwissenschaftliche Themen sowie Abhandlun-
gen zur Kunsttheorie. Nahezu vollständig überliefert 
sind die Tagebücher Goethes aus sechs Jahrzehn-
ten seines Lebens, mehr als ein Drittel der Briefe, 
die er schrieb, und etwa 20.000 Briefe, die er erhielt. 
Der Handschriftenlesesaal des Goethe- und 
Schiller-Archivs ist für das interessierte Publikum 
offen zugänglich.

Ein vielfältiges Vermächtnis – Mit seinem handschriftlichen 
Nachlass hat der weltberühmte Dichter und Naturwissen-
schaftler Johann Wolfgang Goethe einen wertvollen Schatz 
hinterlassen.

Entstehungsjahre
1771 – 1832 

Aufnahmejahr
2001 

Standort
Klassik Stiftung  
Weimar 
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Beethovens 9. Sinfonie

Die Neunte Symphonie gilt als ein Höhepunkt 
Beethovens kompositorischen Schaffens. Nachdem 
dieser 1817 einen Kompositionsauftrag der Philhar-
monic Society aus London erhalten hatte, befasste 
er sich mit dem Werk bis zu seinem Lebensende 
im März 1827. Die autographe Partitur und diese er  -
gänzende autographe Stimmen entstanden vor 
allem in den Jahren 1823 bis Februar 1824, mit Nach    -
trägen bis Januar 1825 – also über die Wiener 
Uraufführung von Mai 1824 hinaus.

Die Einbeziehung der menschlichen Stimme im 
Finalsatz einer Symphonie und ausgewählter 
Strophen von Schillers “An die Freude“ stehen für 
die Einzigartigkeit eines Werkes, das in eher 
düsterem d-Moll beginnt und in rauschhaftem D- 
Dur endet. „Freude, schöner Götterfunken …“ ist 
zum Leitmotiv für Frieden und Völkerverständigung 
geworden; auch die Hymne der Europäischen 
Union wurde dem Werk entlehnt. Weltweit wird 
die Neunte zu besonderen Anlässen aufgeführt; 
sie ist von großer Bedeutung im internationalen 
Kulturdialog.

Die UNESCO nahm das Autograph der Neunten 
Symphonie im Jahr 2001 in das internationale 
Register des „Memory of the World“-Programms   
auf. Der größte Teil der Handschrift gehört zur 
Beethovensammlung der Staatsbibliothek zu Berlin –  
Preußischer Kulturbesitz. Ergänzende Teile befin-
den sich im Beethoven-Haus in Bonn sowie in der 
Bibliothèque Nationale de France in Paris.

Die Neunte integriert Gesang und Schillers Worte „Alle 
Menschen werden Brüder“ in die instrumentale Gattung 
der Symphonie. Sie wurde wie kaum ein anderes Werk 
weltweit zum Symbol für Kultur und Humanität.

Entstehungsjahre
1822 – 1824 

Aufnahmejahr
2001 

Standorte
• Staatsbibliothek

Berlin
• Beethoven-Haus Bonn
• Bibliothèque

Nationale de France,
Paris, Frankreich

  www.unesco.de/
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Metropolis, Stummfilm von 
Fritz Lang

In der futuristischen Stadt Metropolis existiert 
eine strenge Zweiklassengesellschaft. Die Arbeiter 
schuften unter der Erde, die Reichen residieren in 
der Oberstadt. Dem autoritären Herrscher entgleitet  
die Kontrolle, als sich sein Sohn in eine Arbeiterin 
verliebt und sich Widerstand formiert.

Der Stummfilm Metropolis wurde 1925 / 26 in den 
Babelsberger Filmstudios gedreht und 1927 in 
Berlin uraufgeführt. Der rund zweieinhalbstündige 
Film floppte zunächst beim Publikum. Es wurde 
eine veränderte und deutlich kürzere Version 
hergestellt. Die Originalfassung galt seitdem als 
verloren.

Die Restaurierungsgeschichte mit umfangreichen 
Recherchen und Rekonstruktionsversuchen begann 
in den 1960er Jahren. 1998 wurde der Film von 
der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und diver  -
ser Partner bearbeitet. Als Grundlage diente 
erstmals das Originalnegativ einer amerikanischen 
Verleihfassung. Durch das verwendete Material 
und die digitale Restaurierungstechnik erreichte 
die Fassung eine beeindruckende fotographische 
Qualität. Diese in 2001 bei der Berlinale vorge-
stellte Restaurierung wurde als erster Film in das 
UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. 
Doch ein Viertel des Films galt noch als verschol-
len. Erst 2008 wurde in Buenos Aires eine fast 
vollständige Kopie gefunden, auf dessen Grundlage 
eine erneute Bearbeitung stattfand. Seit 2010 
liegt Metropolis endlich in der nahezu vollständi-
gen Premierenfassung von 1927 vor.

Erst Flop und finanzielles Fiasko, dann stilbildendes Meister -
werk: Das Science-Fiction-Epos Metropolis zählt zu den 
bedeutendsten Wiederentdeckungen der Filmgeschichte.

Entstehungsjahr
1927 

Aufnahmejahr
2001 

Standort
Friedrich-Wilhelm- 
Murnau-Stiftung, 
Wiesbaden 
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Reichenauer  
Handschriften

Die Handschriften des Klosters Reichenau am 
Bodensee aus dem 10. und 11. Jahrhundert sind ein 
herausragendes Zeugnis der ottonischen Buch-
malerei. Nach dem Niedergang des karolingischen 
Reiches kam es unter den sächsischen Kaisern 
zu einer kulturellen Blüte. In der Kunst nahm die 
ottonische Buchmalerei eine Vorrangstellung in 
Europa ein.

Kaiser und Reichsbischöfe traten als Mäzene auf 
und schmückten die großen Kirchen des Reichs mit 
kostbarem Gerät und erlesenen Handschriften. Das 
Kloster Reichenau hatte durch wichtige bischöf-
liche und kaiserliche Aufträge einen wesent  lichen 
Anteil an diesen künstlerischen Hochleis  tungen. 
Kaum eine Malschule prägte die Vorstellung von der 
ottonischen Kunst so stark wie die Miniaturen der 
Reichenau.

Eine der großen Leistungen der Reichenauer 
Buch  malerei sind die Miniaturzyklen zum Leben 
Christi, welche die Malerei späterer Jahrhunderte 
beeinflussten. Die in das Weltdokumentenerbe der 
UNESCO aufgenommenen Manuskripte der Reiche-
nauer Buchmalerei befinden sich in der Bayerischen 
Staatsbibliothek München, in der Staatsbibliothek 
Bamberg, in der Hessischen Landesbibliothek zu 
Darmstadt, in der Stadtbibliothek Trier und im 
Aachener Domschatz, in der Bibliothèque Nationale 
de France in Paris und im Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale del Friuli. 

Die Malschule des Klosters auf der Insel Reichenau im 
Boden  see schuf in ottonischer Zeit Miniaturen von einzig-
artiger Qualität, deren Einfluss jahrhundertelang fortwirkte.

Entstehungsjahre
965 – 1020 

Aufnahmejahr
2003 

Standort
• Bayerische Staats-

bibliothek München
• Staatsbibliothek

Bamberg
• Hessische Landes-

bibliothek Darmstadt
• Stadtbibliothek Trier
• Aachener Domschatz
• Bibliothèque

Nationale de France,
Paris, Frankreich

• Museo Archeologico
Nazionale di Cividale
del Friuli, Italien

  www.unesco.de/
mow-reichenauer-
handschriften 
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Kinder- und Hausmärchen 
der Brüder Grimm

Die „Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“ 
sind neben der Luther-Bibel das bekannteste und 
weltweit am meisten verbreitete Buch deutscher 
Sprache. Sie sind zugleich die erste systematische 
Zusammenfassung und wissenschaftliche Doku-
mentation der mündlich überlieferten europäischen 
und orientalischen Märchentraditionen.

Die Grimm’schen Märchen wurden in über 160 
Sprachen aller Erdteile übersetzt. Sie gleichen 
einem Hohlspiegel, der die durch mehrere Kulturen 
geprägten Märchentraditionen einfängt, in neuer 
Form zusammenfasst, bündelt und so zurückstrahlt, 
dass eine neue Tradition daraus erwächst und 
weltweite Wirkung entfaltet. Die Einzigartigkeit 
und globale Strahlkraft dieser Sammlung geht 
darauf zurück, dass die Brüder Grimm über deut-
sche und europäische Bezüge hinaus gingen und 
ein fast universelles Muster völkerübergreifender 
Märchenüberlieferung geschaffen haben.

Die bedeutendste erhaltene Quelle für die Ent-
stehungs- und Wirkungsgeschichte der Grimm’schen 
Märchen sind die Kasseler Handexemplare der 
Kinder- und Hausmärchen mit zahlreichen eigen-
händigen Ergänzungen und Notizen der Grimm-
Brüder. Sie gehören der Universitätsbibliothek 
Kassel und sind in der Grimmwelt Kassel 
ausgestellt.

Und wenn sie nicht gestorben sind …

Entstehungsjahre
1812 – 1815 

Aufnahmejahr
2005 

Standort
• Grimmwelt Kassel

(Druckausgabe)
• Universität Kassel

(Digitalausgabe)
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Waldseemüllerkarte von 1507

Die Weltkarte gibt als erste Landkarte die westliche 
Hemisphäre und den Pazifischen Ozean getreu 
wieder. Sie entstand im Gymnasium Vosagense in 
St. Dié, Frankreich und wurde unter der Leitung 
von Martin Waldseemüller 1507 gedruckt. Die Karte 
ist ein herausragendes Beispiel für einen kulturellen 
Wendepunkt im Übergang von antiker zu moderner 
Weltsicht. Auf ihr erscheint erstmals der Name 
‚Amerika‘ als Ehrbezeichnung gegenüber der Schiff     -
fahrtsleistung von Amerigo Vespucci.

Waldseemüller gilt als einer der ersten wissen-
schaftlichen Spezialisten unter den polyhistorisch 
eingestellten Humanisten seiner Zeit. Er entwarf 
eine neue Weltsicht, indem er das geographische 
Wissen des Mittelalters mit Ergebnissen der Ent  -
deckungen der Portugiesen und Spanier zusa  m    men- 
  brachte.

Seit 2005 ist die Waldseemüllerkarte Teil des 
Weltdokumentenerbes als gemeinsamer Vorschlag 
der Library of Congress in Washington D. C. und 
des deutschen Nominierungskomitees „Memory of 
the World“. Bis 2003 war die Waldseemüllerkarte 
im Besitz von Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg 
und Waldsee in der Bibliothek von Schloss Wolfegg. 
Seitdem befindet sie sich in der Library of Cong-
ress in Washington D.C., Vereinigte Staaten von 
Amerika. Die Verkaufsgenehmigung der Karte 
erteilte das Land Baden-Württemberg und die 
Bundesregierung.

Die „Universalis cosmographica secundum Ptholomaeie 
traditionem et Americi Vespucii aliorumque Lustrationes“ 
mit der ersten Erwähnung Amerikas auf einer Landkarte 
gilt als Wendepunkt von der antiken zu modernen Weltsicht. 

Entstehungsjahr
1507 

Aufnahmejahr
2005 

Standort
Library of Congress, 
Washington, D. C., USA 
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Renaissance-Bibliothek  
des Königs Mathias Corvinus

Charakteristisch für die Bibliotheca Corviniana sind 
die meist prachtvollen Illuminierungen der Hand-
schriften mit eingezeichnetem Wappen des Königs, 
die mit Gold gezierten Ledereinbände und die 
Samt- und Seideneinbände.

Die Bibliotheca Corviniana war nach der Vaticana 
die zweitgrößte Bibliothek der Renaissance. Der 
ungarische König Mathias Corvinus (Herrschaft 
1458–1490) trug sie mit großem Aufwand zusam-
men, wofür er vor allem in Italien prächtig ver       -
zierte Handschriften herstellen ließ. Untergebracht 
im Palast von Buda (heute Budapest), wurde die 
Bibliothek nach dem Tod des Königs im Jahr 1490 
und nach der Eroberung Budas 1541 in alle Welt 
zerstreut.

Heute sind noch rund 200 „Corvinen“ nachweis   - 
bar, von denen sich die meisten in der Széchényi 
Nationalbibliothek Budapest, der Österreichischen 
Nationalbibliothek Wien und der Biblioteca Estense 
Modena befinden. Die Bayerische Staatsbibliothek 
in München bewahrt acht, die Herzog-August-Biblio-
thek in Wolfenbüttel neun Corvinen-Handschriften 
auf, die zum Teil noch ihre originalen Einbände be   - 
sitzen und vollständig digitalisiert sind.

Die UNESCO hat die Bibliotheca Corviniana im 
Jahr 2005 auf gemeinsamen Vorschlag Belgiens, 
Frankreichs, Italiens, Österreichs, Ungarns und 
Deutschlands in die Liste des Weltdokumenten-
erbes „Memory of the World“ eingetragen. 

München und Wolfenbüttel beherbergen 17 Handschriften 
der Bibliotheca Corviniana

Entstehungsjahre
1458 – 1490 

Aufnahmejahr
2005 

Standort
• Széchényi National-

bibliothek Budapest, 
Ungarn

• Österreichische 
Nationalbibliothek 
Wien, Österreich

• Biblioteca Estense 
Modena, Italien

• Bayerische Staats-
bibliothek München

• Herzog August 
Bibliothek Wolfen-
büttel 
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Briefwechsel von  
Gottfried Wilhelm Leibniz

Seine Briefe lasen Zaren, Könige, Kurfürsten, 
Prinzessinnen, Wissenschaftler und Theologen und 
tauschten mit ihm Gedanken, Informationen und 
Nachrichten aus. Das weltweite Briefnetzwerk von 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) enthielt über 
1.100 Adressatinnen und Adressaten mit mehr als 
15.000 Briefen. Es ist ein einzigartiges Zeugnis der 
europäischen Gelehrtenrepublik im Übergang vom 
Barock zur frühen Aufklärung, gerade zu jener Zeit, 
als der Brief eines der zentralen Mittel der Wissen-
schafts- und Gesellschaftskommunikation 
darstellte.

Die historische Bedeutung liegt im umfassenden 
Themenspektrum der Korrespondenz des Univer-
salgelehrten. Leibniz interessierte sich für die 
Politik Europas, die Geschichte der herrschenden 
Häuser, die rasanten Entwicklungen der Mathe-
matik und Physik, zu denen er selbst wesentlich 
beitrug, ebenso wie für die Philosophie und 
Metaphysik seiner Zeit, für China, Russland und die 
Sprachen der Welt. Leibniz sortierte dabei seine 
Informationen, filterte sie, gab sie je nach Adressat 
weiter und beeinflusste und veränderte so die 
Wissenschaft und das Weltbild seiner Zeit. Der Brief   -
wechsel ist damit ein Gründungsdokument der 
europäischen Moderne und markiert einen Wende-
punkt in der Entwicklung von Technik, Kommuni-
kation und Denken der Zeit.

Peking, St. Petersburg, Paris, Bad Pyrmont – der Brief-
wechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz umspannt das inter-
nationale Netz der Frühen Neuzeit und war ein zentraler 
europäischer Informationsknoten der Wissenschaften.

Entstehungsjahre
1663 – 1716 

Aufnahmejahr
2007 

Standort
Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek –  
Niedersächsische 
Landesbibliothek 
Hannover 
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Nibelungenlied

Das Nibelungenlied ist das berühmteste Helden-
epos der mittelhochdeutschen Literatur. Es gilt als 
herausragendes Beispiel der europäischen Helden-
epik, vergleichbar mit der griechischen Troia-Sage, 
und wurde um 1200 von einem unbekannten 
Dichter niedergeschrieben. Nach dem Mittelalter 
geriet es fast in Vergessenheit; erst im 18. Jahr-
hundert entdeckte man es wieder und nahm es im 
19. Jahrhundert so begeistert auf, dass es zum 
deutschen „Nationalepos“ avancierte.

Das Nibelungenlied erzählt von Siegfried, der als 
junger Held die burgundische Königstochter 
Kriemhild heiratet. Durch Verrat wird er von seinen 
Schwägern und ihrem Gefolgsmann Hagen um -
gebracht. Kriemhild plant über Jahre hinweg die 
Rache. Am Hof ihres neuen Gatten, des Hunnen-
königs Etzel, endet schließlich ein vermeintliches 
Versöhnungsfest in der Vernichtung der Burgun-
den – und dem Tod Kriemhilds.

Die UNESCO hat das Nibelungenlied im Juli 2009 in 
das „Memory of the World“-Register aufgenommen. 
Ausgewählt wurden die drei vollständigsten Hand   -
schriften des 13. Jahrhunderts, die mit A, B und C 
bezeichnet werden. Sie befinden sich heute in der 
Bayerischen Staatsbibliothek in München (A), der 
Stiftsbibliothek St. Gallen (B) und der Badischen 
Landesbibliothek in Karlsruhe (C).

Von Liebe, Verrat und Heldentaten – die Geburt  
der deutschen Literatur im Mittelalter

Entstehungsjahr
um 1200 

Aufnahmejahr
2009 

Standort
• Bayerische Staats-

bibliothek München
• Badische Landes- 

bibliothek, Karlsruhe
• Stiftsbibliothek  

St. Gallen, Schweiz 

  www.unesco.de/
mow-nibelungenlied

39

http://www.unesco.de/mow-nibelungenlied
http://www.unesco.de/mow-nibelungenlied


Benz-Patent von 1886

Das Benz-Patent zeigt den Innovationswillen und 
die Weitsicht von Carl Benz (1844 – 1929).

Der Mannheimer Ingenieur baute seinen selbst 
entwickelten, schnelllaufenden Einzylinder-Viertakt -
motor in ein eigens dafür konstruiertes Fahrgestell 
ein. Dieser dreirädrige Patent-Motorwagen war 
eine Weltneuheit: ein in sich stimmiges, selbst-
fahrendes Fahrzeug mit einem benzinbetriebenen 
Verbrennungsmotor als Antriebsmaschine und 
elektrischer Zündung.

Den ersten öffentlichen Auftritt hatte das Auto-
mobil am 3. Juli 1886 in Mannheim. Doch erst die 
Fernfahrt von Bertha Benz 1888 bewies die All  -
tagstauglichkeit des Automobils. Benz verbesserte 
sein Fahrzeug kontinuierlich und präsentierte 
1889 seinen Motorwagen auf der Weltausstellung 
in Paris. Benz war der erste, der Autos in Serie 
herstellte.

Das Auto zählt heute zu den wichtigsten Gebrauchs -
gegenständen. Weltweit gibt es fast eine Milliarde 
Kraftfahrzeuge, etwa 70 Millionen kommen jährlich 
hinzu. Das zeigt eine Entwicklung, die immer noch 
großen Einfluss auf das Weltgeschehen hat.

Im Mai 2011 wurde eine Kopie des nicht mehr 
exis   tierenden Originalpatents in das internationale 
Register des UNESCO „Memory of the World“-Pro-
gramms aufgenommen. Acht weitere Dokumente 
aus der Serienproduktion und Markteinführung des 
Benzinautomobils sind Teil des Eintrages.

Die Geburtsurkunde des Automobils trägt die Nummer DRP 
37435. Unter diesem Kürzel wird das Patent des „Fahr-
zeugs mit Gasmotorenbetrieb“, das Carl Benz entwickelte, 
1886 beim deutschen Kaiserlichen Patentamt registriert.

Entstehungsjahr
1886 

Aufnahmejahr
2011 

Standort
Daimler AG Archive und 
Sammlung, Fellbach 
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Bau und Fall der Berliner Mauer 
und der Zwei-plus-Vier-Vertrag

Der Bau der Berliner Mauer im August 1961 galt als 
das zentrale Symbol für die Teilung der Welt in Ost 
und West und war Mahnmal des Kalten Krieges. 
Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 
wurde national und international als herausragen-
der Moment in einem weltweiten Kampf um die 
Anerkennung der Menschenrechte gefeiert, als die 
Überwindung von Unterdrückung und als Sieg der 
Demokratie.

Der Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 schuf die 
Grundlage für die Wiedervereinigung Deutschlands 
und ist zugleich ein maßgeblicher diplomatischer 
Beitrag zur Friedensordnung in Europa. Er wurde 
am 12. September 1990 zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik, DDR, und der Bundes-
republik Deutschland, BRD, sowie den vier Sieger-
mächten des Zweiten Weltkriegs unterzeichnet 
und steht im Mittelpunkt dieser Aufnahme in das 
internationale Register „Memory of the World“.

14 weitere historische Dokumente erinnern an die 
Zeit vom Bau bis zum Fall der Berliner Mauer, unter 
anderem das Foto „Jump to freedom“ des flüch-
tenden Grenzpolizisten Conrad Schumann von 1961, 
die Rede des US-Präsidenten J. F. Kennedy im 
Rathaus Schöneberg in West-Berlin 1963 und die 
Filmaufnahme der Pressekonferenz des DDR-Polit-
büromitglieds Günter Schabowski vom 9. Novem-
ber 1989, auf der die allgemeine Reisefreiheit aller 
DDR-Bürgerinnen und -Bürger verkündet wurde.

Der Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 und die Dokumente  
zum Bau und Fall der Berliner Mauer sind wichtige 
 Bestandteile des politischen und kollektiven Gedächtnisses 
Deutschlands, Europas und der Welt.

Entstehungsjahre
1961 – 1990 

Aufnahmejahr
2011 

Standorte
•  Deutsches Rundfunkarchiv, 

Frankfurt-Potsdam
• Rundfunk Berlin-Brandenburg
• Landesarchiv Berlin
• Staatsarchiv der Freien und 

Hansestadt Hamburg
• Spiegel TV Hamburg
• Polizeihistorische  

Sammlung des Polizei -
präsidenten in Berlin

• Stiftung Archiv der Parteien 
und Massenorganisationen 
der DDR im Bundesarchiv 
Koblenz

• Sanssouci Film GmbH 
Kleinmachnow

• Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amts Berlin 
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Lorscher Arzneibuch

Das Lorscher Arzneibuch entstand um 800 in der 
Benediktinerabtei Lorsch (seit 1991 UNESCO-Welt-
kulturerbe) und gelangte vor über 1.000 Jahren 
durch Kaiser Heinrich II. nach Bamberg. Seit 1803 
bewahrt die Staatsbibliothek Bamberg den Codex.

Als ein herausragendes Dokument frühmittelalter-
licher Klostermedizin wurde das Arzneibuch 2013 
in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. 
Die Handschrift ist von hoher wissenschaftsge-
schichtlicher Bedeutung. Das Nachschlagewerk und 
Lehrbuch enthält medizintheoretische und -prak-
tische Schriften in lateinischer Sprache, darunter 
482 Arzneimittelrezepte. Nachträge und althoch-
deutsche Randbemerkungen zeugen von intensiver 
Benutzung im 9. und 10. Jahrhundert.

Das Buch stellt einen Meilenstein in der Medizin-
geschichte dar. Im Zuge der karolingischen Renais-
sance wurden die Erkenntnisse der antiken Medi  - 
zin mit christlichen Glaubensinhalten verbunden.  
Seit   her galt die Behandlung Kranker nicht mehr als 
unstatthafter Eingriff in den Heilsplan Gottes, 
sondern als Akt christlich gebotener Nächstenliebe.

Das Lorscher Arzneibuch ergänzt das Ensemble 
herausragender medizinischer und pharmazeutischer 
Schriften verschiedener Epochen und Kulturkreise 
im UNESCO-Weltdokumentenerbe, darunter Doku -
mente aus Indien, der Türkei, Aserbaidschan, Korea 
und China.

Die pharmazeutische Handschrift ist das älteste medizini-
sche Buch des abendländischen Mittelalters und ein einzig-
artiges Zeugnis für die Neubewertung der antiken Medizin 
zur Zeit Karls des Großen.

Entstehungsjahr
um 800 

Aufnahmejahr
2013 

Standort
Staatsbibliothek 
Bamberg 
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Himmelsscheibe  
von Nebra

Die Himmelsscheibe von Nebra ist die älteste  
be  kannte Darstellung konkreter kosmischer Phäno   - 
mene. Sie enthält das Wissen mehrerer Generatio-
nen. Während ihrer 100- bis 200-jährigen Nutzungs -
zeit wurde sie mehrfach verändert, bevor sie vor 
etwa 3.600 Jahren auf dem Mittelberg bei Nebra 
im heutigen Sachsen-Anhalt zusammen mit 
wertvollen Beigaben rituell begraben und den 
Göttern geweiht wurde.

Ursprünglich zeigte die Himmelsscheibe nur 
Vollmond oder Sonne, Sichelmond und 32 Sterne, 
darunter das Siebengestirn. Diese scheinbar 
einfache Form enthält eine komplizierte Botschaft – 
die Synchronisierung von Mond- und Sonnenjahr. 
Schriftlich überliefert wird diese Schaltregel erst 
1.000 Jahre später in Babylonien. Seitliche Hori-
zontbögen aus der zweiten Phase der Himmels-
scheibe markieren den Lauf der Sonne zwischen 
Winter- und Sommersonnenwende. Zum Ende ihrer 
wechselvollen Geschichte erhielt die Scheibe auch 
eine religiöse Komponente. In einer schriftlosen 
Zeit verband sie ein außergewöhnliches Verständ-
nis astronomischer Phänomene mit religiösen 
Vorstellungen. Sie ist von einzigartigem historischem 
Wert für das Erbe der Menschheit. 1999 von Raub  -
gräbern illegal ausgegraben, wurde sie 2002 
sichergestellt und befindet sich seither im Besitz 
des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle.

Codiert in Bronze und Gold: Astronomisches  
Wissen der Vorzeit.

Entstehungsjahr
um 1600 v. Chr. 

Aufnahmejahr
2013 

Standort
Landesmuseum für 
Vorgeschichte Halle 
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Goldene Bulle

Nachdem es immer wieder zu Streitigkeiten, 
Doppelwahlen und Kriegen um die Thronfolge 
gekommen war, erließ Kaiser Karl IV. nach Ver-
handlungen mit den Kurfürsten mit der Goldenen 
Bulle eine gesetzliche Regelung für die deutsche 
Königswahl. Daraufhin musste die Wahl nicht mehr 
einstimmig erfolgen, sondern nur mit Mehrheit 
und ein Mitspracherecht des Papstes war nicht 
vorgesehen. Die ersten 23 Kapitel des Gesetzes-
werks wurden Anfang 1356 in Nürnberg erlassen, 
die Kapitel 24 bis 31 Ende desselben Jahres in Metz.

Der Erlass der Goldenen Bulle ist ein bedeutender 
Akt aus einer Zeit der europäischen Geschichte, 
in der viele verschiedene Kulturen und Völker Teil 
des Heiligen Römischen Reiches waren. Das 
Verfassungsdokument sollte dieses Reich stabili-
sieren und Konflikte vermeiden. Der Name bezieht 
sich auf das goldene Siegel (lat. bulla = Siegel) 
der Urkunde und wurde ab dem 15. Jahrhundert 
gebräuchlich.

Bis heute sind alle sieben Originale der Goldenen 
Bulle erhalten geblieben. Sie liegen in verschiedenen 
Archiven und Bibliotheken in Deutschland und 
Österreich und wurden auf gemeinsamen Vorschlag 
beider Länder zusammen mit der persönlichen 
Prunkhandschrift des Königs Wenzel IV., dem älte    s  - 
ten Sohn des Kaisers Karl IV., 2013 in das UNESCO-
Register „Memory of the World“ aufgenommen.

Die Goldene Bulle war von 1356 an das wichtigste 
Verfassungs dokument des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation bis zu dessen Ende im Jahre 1806 und 
legte das Verfahren der deutschen Königswahl fest.

Entstehungsjahr
1356 

Aufnahmejahr
2013 

Standorte
• Österreichisches 

Staatsarchiv, Wien  
(2 Exemplare)

• Institut für Stadtge-
schichte, Frankfurt 
am Main

• Universitäts- und 
Landesbibliothek 
Darmstadt

• Staatsarchiv Nürnberg
• Bayerisches Haupt-

staatsarchiv, 
München

• Landesarchiv Baden-
Württemberg, 
Stuttgart 
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Schriften von Karl Marx: „Das 
Manifest der Kommunistischen 
Partei“ (1848) und „Das Kapital“, 
erster Band (1867)

Karl Marx und Friedrich Engels zählten zu den be  - 
deutendsten Theoretikern ihrer Zeit. Nachdem der 
Bund der Kommunisten bei ihnen anfragte, ob sie 
das Programm der sozialistischen Gesellschaft mit 
Sitz in London verfassen würden, erschien 1848 
„Das Manifest der kommunistischen Partei“. 

Rund zwanzig Jahre später schrieb Marx „Das 
Kapital“. Der erste Band, „Der Produktionsprozess 
des Kapitals“, erschien 1867 und zielte darauf ab, die 
Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Produktions-
weise zu entschlüsseln. In seinen Thesen beschreibt 
Marx den zunehmenden Klassengegensatz von 
Proletariat (Arbeit) und Bourgeoisie (Kapital) im 
Kapitalismus. Engels stellte nach Marx’ Tod 1883 
aus dessen Manuskripten zwei weitere Bände des 
Kapitals zusammen.

Die Originale beider Schriften sind verschollen.  
Für das UNESCO-Register „Memory of the World“ 
wurden daher die erste Seite eines handschrift-
lichen Manuskripts des „Manifests“ und Marx’ 
persönliche Ausgabe des „Kapitals“ ausgewählt. 
Eine sozialdemokratische Familie hatte die Doku-
mente in den 1930er Jahren in die Niederlande 
verkauft, um ihre Flucht aus Nazi-Deutschland finan  - 
zieren zu können. Auf gemeinsamen Vorschlag 
der Niederlande und Deutschlands hat die UNESCO 
beide Dokumente 2013 in das Weltregister des 
Dokumentenerbes aufgenommen. Sie werden im 
Internationalen Institut für Sozialgeschichte in 
Amsterdam aufbewahrt.

„Das Manifest der Kommunistischen Partei“ und „Das Kapital“ 
gelten als zwei der wichtigsten Publikationen des 19. Jahr- 
hunderts und sind in nahezu alle Sprachen der Welt übersetzt 
worden. Ihr enormer Einfluss wirkt bis heute nach.

Entstehungsjahre
1848 und 1867 

Aufnahmejahr
2013 

Standorte
Internationales Institut 
für Sozialgeschichte,  
Amsterdam,  
Niederlande 
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Frühe Schriften  
der Reformationsbewegung 
initiiert von Martin Luther

Die Veröffentlichung der Ablassthesen Martin 
Luthers 1517 markiert den Beginn der Reformations -
bewegung. Ausgehend von Wittenberg entwickelte 
sie innerhalb kurzer Zeit eine weitreichende Über  - 
zeugungskraft, auch durch Nutzung moderner 
Druck- und Kommunikationstechniken. Aus einem 
zunächst religiös-kirchlichen Impuls wurde eine 
gesellschaftliche Erneuerungsbewegung mit grenz -
überschreitendem Charakter.

Das 2015 in das Weltregister „Memory of the  
World“ aufgenommene Dossier umfasst zahlreiche 
Manuskripte, Briefe und Originaldrucke der Früh-
zeit der Reformation, darunter ein Handexemplar 
Luthers der Hebräischen Bibelausgabe und ein 
Plakatdruck der 95 Ablassthesen.

Die ausgewählten Dokumente stellen in beispiel-
hafter Weise dar, wie sich in der damaligen Zeit 
Manuskripte zu gedruckten Werken entwickelten. 
Dies ist einer der Schlüssel zur schnellen Aus-
breitung der Reformation in Europa und der Welt. 
Gleichzeitig bilden die Dokumente ab, wie unter-
schiedlichste Formate von Dokumenten und Wege 
der Kommunikation einen maximalen Einfluss auf 
Gesellschaften haben und Inspiration geben. Die 
Reformation konnte sich auf eine Welle des 
gesellschaftlichen Umbruches in Kommunikation, 
Bildung und Geisteserziehung stützen und so die 
religiösen und politischen Gedanken der Menschen 
im Alltag beeinflussen.

Eine herausragende Sammlung von Drucken und  
Handschriften zur Geschichte von Luthers Reformation  
und ihrer Folgen.

Entstehungsjahr
1520 

Aufnahmejahr
2015 

Standorte
• Staatsbibliothek zu Berlin
• Anhaltische Landes   bücherei 

Dessau
• Sächsische Landesbibliothek –  

Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden

• Forschungsbibliothek Gotha
• Universitätsbibliothek 

Heidelberg
• Thüringer Universitäts- und 

Landesbibliothek Jena
• Herzogin Anna Amalia 

Bibli        o  thek – Klassik Stiftung 
Weimar

• Thüringisches Hauptstaats-
archiv Weimar

• Lutherhaus Wittenberg
• Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel
• Stadtbibliothek Worms

  www.unesco.de/
mow-reformation

53

http://www.unesco.de/mow-reformation
http://www.unesco.de/mow-reformation


Autograph der h-Moll-Messe 
von Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bachs Werke gehören weltweit 
zu den am meisten gespielten Musikstücken der 
klassischen Musik. Zu seinen berühmtesten Kompo -
sitionen gehört, neben dem Weihnachtsoratorium 
und den Passionen, die h-Moll-Messe (BWV 232), 
deren Originalpartitur bis heute erhalten ist. Sie 
wurde 2015 in das internationale Register des 
„Memory of the World“-Programms der UNESCO 
aufgenommen.

Die h-Moll-Messe steht für die außerordentliche 
Kompositionskunst Bachs. Das Manuskript ent-
stand 1748/1749 kurz vor seinem Tod. Es hat einen 
Umfang von 99 Seiten. Als eines seiner bekanntes-
ten Werke hat es auch 250 Jahre nach seiner 
Entstehung weiterhin großen Einfluss. Bachs Kom  -
positionen sind zum größten Teil autographisch 
überliefert, da Bachs Musik zu seinen Lebzeiten 
kaum gedruckt wurde. Umso wichtiger ist die 
Überlieferung in Handschriften, insbesondere in 
seinen Eigenschriften.

Ein besonderer Aspekt seiner Komposition gilt 
dem Parodieverfahren, das heißt Teile aus anderen 
Vokalwerken wurden übernommen und zu einem 
künstlerisch homogenen Ganzen zusammengeführt. 
Bach verwendete in seiner Messe historische und 
moderne Satzarten, Formen und Kompositions-
techniken. Die Auseinandersetzung mit tradierten 
Mustern einerseits und die Verwendung von 
modernen Satztechniken andererseits, macht die 
h-Moll-Messe zu einer außergewöhnlichen 
Komposition.

Ein Unikat: die Originalpartitur Bachs h-Moll-Messe

Entstehungsjahre
1748 – 1749 

Aufnahmejahr
2015 

Standorte
Staatsbibliothek zu 
Berlin 
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Goldener Brief des birma- 
nischen Königs Alaungphaya  
an den britischen König  
George II.

Am 7. Mai 1756 sandte der birmanische König 
Alaungphaya einen Brief an den britischen König 
George II. In dem Brief machte der König ein 
Angebot zur Aufnahme von Handelsbeziehungen. 
Hintergrund des Briefes sind die Bemühungen 
der britischen East India Company in Birma Wirt-
schaftsbeziehungen aufzunehmen und die politi-
sche Situation Alaungphayas, der sich gerade zu 
dieser Zeit in einem innerbirmanischen Krieg 
befand, um seine Herrschaft in ganz Birma auszu   - 
bauen.

Während Alaungphayas birmanische Feinde mit der 
französischen Ostindienkompanie in Handelsbezie-
hungen traten – wohl auch, um militärische Unter -
stützung im Krieg zu erhalten, versuchte Alaung  - 
phaya mit dem Goldenen Brief ein Bündnis mit 
dem britischen König einzugehen. Obwohl der Brief 
unbeantwortet blieb, ist er Zeugnis der frühkolo-
nialen Geschichte Asiens. Er dokumentiert die Stel  - 
lung des Königs Alaungphaya, einem der wichtigs-
ten Könige in der birmanischen Geschichte. Außer  - 
dem steht er für die Übertragung der Rivalität 
zwischen Großbritannien und Frankreich von Europa 
und Nordamerika nach Asien. Materiell ist der 
Brief auf einem Goldblatt mit einem Goldgehalt 
von 96 bis 99 Prozent verfasst. Er ist mit 24 
Rubinen verziert und wurde in einer Elfenbeindose 
versendet.

Auf Gold geschrieben, mit Rubinen verziert, in Elfenbein  
versendet – der Goldene Brief ist ein einzigartiges Stück der 
internationalen Kommunikation eines asiatischen an einen 
britischen König und ein Zeugnis seiner Zeit.

Entstehungsjahr
1756 

Aufnahmejahr
2015 

Standorte
Niedersächsische 
Landesbibliothek 
Hannover 
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mow-goldener-brief

57

http://www.unesco.de/mow-goldener-brief
http://www.unesco.de/mow-goldener-brief


Handschriften des Buches 
„Al-Masaalik Wa Al-Mamaalik“

Das Buch „al-Masālik wa-‘l-mamālik“ geht auf 
den bedeutenden persischen Geographen al-Istahrī 
zurück und stammt aus der ersten Hälfte des 
10. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Es enthält 
akkurate Beschreibungen der damaligen sozio-
ökomischen, kulturellen und politischen Verhält-
nisse in islamischen Ländern – von Indien bis nach 
Afrika, angereichert mit 21 Karten, darunter eine 
Weltkarte und drei Abbildungen des Mittelmeeres. 

Das Werk ermöglicht einen Einblick in die Lebens-
verhältnisse der Menschen in der damaligen Zeit, 
welche auch als die „islamische Renaissance“ 
bezeichnet wird. In dieser Epoche hatten Wissen-
schaften wie die Mathematik, Astronomie, Medizin, 
Naturwissenschaften und Philosophie ihre 
Blütezeit.

Die älteste persische Abschrift befindet sich in der 
Iranischen Nationalbibliothek Teheran, die älteste, 
auf 1173 datierte arabische Handschrift in der 
For   schungsbibliothek Gotha. Die Nominierung 
erfolgte durch das iranische Nationalkomitee unter 
Beteiligung der Forschungsbibliothek Gotha. Der 
Forschungsreisende Ulrich Jasper Seetzen 
(1767–1811) erwarb die Gothaer Handschrift 1807 
für die Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg.

Die erste arabische Handschrift eines  
geographischen Bestsellers

Entstehungsjahre
930 – 933 

Aufnahmejahr
2015 

Standorte
Forschungsbibliothek 
Gotha 
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Digitale Sammlung zur 
sprachlichen Vielfalt

Die Sammlung zur Sprachenvielfalt im Sprachen-
archiv „The Language Archive“ (TLA) des Max-Planck-
Instituts für Psycholinguistik in den Niederlanden 
umfasst 64 digitale Kollektionen, innerhalb welcher 
audiovisuelle- und Textquellen zu 102 Sprachen 
und Kulturen aus der ganzen Welt digital aufberei-
tet und archiviert wurden.

Die Sammlung enthält Dokumentationen von als 
besonders gefährdet eingestuften Sprachen, 
beispielsweise in Form von Mythen und Geschichten, 
mündlich überliefertem Wissen oder persönlichen 
Erzählungen. Diese sind ein Wissensfundus von 
unschätzbarem Wert für die Erforschung von 
bedrohten Sprachen und Kulturen. Gleichzeitig sind 
sie Gedächtnis des kulturellen Erbes früherer 
Gesellschaften. Anhand der Zusammenstellung 
wird die große Vielfalt an Sprachen auf der Welt 
sicht- und vermittelbar, zum Beispiel in Schulen.

Das digitale Dossier wurde vom Forschungsarchiv 
„Gefährdete Sprachen“ des Max-Planck-Instituts 
für Psycholinguistik in den Niederlanden, der König    - 
lichen Akademie der Wissenschaften Niederlande, 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen -
schaften und der Volkswagen Stiftung mittels 
entsprechender digitaler Technologien im Zeitraum 
von 2010 bis 2014 zusammengestellt.

Ein Meilenstein der internationalen Sprachdokumentation 
und Sprachwissenschaft im digitalen Zeitalter

Entstehungsjahre
2010 – 2014 

Aufnahmejahr
2015 

Standorte
Max-Planck-Institut  
für Psycholinguistik, 
Wundtlaan, Niederlande 
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Verfahrensunterlagen und 
Tonbandaufnahmen des ersten 
Frankfurter Auschwitz-Prozesses

Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963 –  
1965) rückte den millionenfachen Mord der National-
sozialisten an Juden, Minderheiten und politischen 
Gegnern erstmals umfassend in das Blickfeld der 
deutschen Öffentlichkeit. Die sorgsam archivierten 
Prozessunterlagen setzen sich zusammen aus 
insgesamt 454 Aktenbänden sowie 103 Tonbändern. 
Die Unterlagen beinhalten die Ergebnisse der 1958 
begonnenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
Stuttgart, der kurz zuvor eingerichteten Zentra      -
len Stelle in Ludwigsburg sowie die in den von den 
Frankfurter Staatsanwälten 1959 begonnenen 
Ermittlungsverfahren zusammengetragenen Unter -
lagen einschließlich der Zeugenaussagen.

Die Tonband-Aufzeichnungen der Hauptverhand-
lung waren ursprünglich nur als „Stützung des 
Gedächtnisses des Gerichts“ vorgesehen. Während 
183 Verhandlungstagen vernahm das Gericht 360 
Personen, darunter 221 Opferzeugen – Überlebende 
des Konzentrationslagers Auschwitz, aber auch 
anderer Lager – sowie 88 ehemalige Schutzstaffel- 
bzw. Polizeiangehörige. Ferner wurden auch die 
Stellungnahmen von Sachverständigen, Plädoyers 
der Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertreter und 
Verteidigung, Schlussworte der Angeklagten und 
die mündliche Urteilsverkündigung des Vorsitzen-
den Richters Hans Hofmeyer auf Band aufgenommen.

Wichtige Zeugen des Holocausts in Schrift und Ton

Entstehungsjahre
1958 – 1965 

Aufnahmejahr
2017 

Standorte
Hessisches Landes-
archiv – Hessisches 
Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden 
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Constitutio Antoniniana

Mit der Constitutio Antoniniana verlieh der römi-
sche Kaiser Marcus Aurelius Severus Antoninus, 
genannt Caracalla, 212 / 213 n. Chr. sämtlichen 
freien Bewohnern des Imperium Romanum das 
römische Bürger      recht. Bis dahin hatten viele 
Bewohner den Rang von „Fremden“ und damit 
einen gegenüber den rö mi schen Bürgern nach-
teiligen Rechtsstatus im Bereich des Straf- und 
Zivilrechts, der Steuerveranlagung und der 
sozialen Mobilität. Der Papyrus Gissensis I 40 ent -
hält das einzige heute noch erhal  tene Exemplar 
dieses Dekretes.

Mit der Constitutio Antoniniana wurde erstmalig in 
der Weltgeschichte in einem Gebiet, das viele 
Millionen Menschen unterschiedlichster kultureller 
Prägungen auf drei Kontinenten (Europa, Afrika, 
Asien) umfasste, ein einheitlicher Bürgerstatus 
geschaffen. Gleichzeitig wurden bestehende lokale 
Rechtstraditionen toleriert. Damit ist die Constitutio 
Antoniniana ein frühes Beispiel für die Handhabung 
von Bürgerrechten in transnationalen Gesellschaf-
ten. Sie unterscheidet sich grundlegend von anderen 
früheren Bürgerrechtsverleihungen im römischen 
Kaiserreich, die sich zumeist nur an ausgewählte 
Angehörige der provinzialen Eliten oder an Veteranen 
richteten. Durch das Dekret wurden soziale 
Mobilität und Zusammenhalt innerhalb des Römi -
schen Kaiserreichs gesteigert.

Das weltweit älteste und erste bedeutende Dokument der 
Bürger- und Menschenrechtsgeschichte sowie Referenz-
punkt für aktuelle Debatten um Integration und Identitäts-
findung zu bürgerlicher Zugehörigkeit

Entstehungsjahre
212 – 213 

Aufnahmejahr
2017 

Standorte
Universitätsbibliothek 
Gießen 
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Das UNESCO-Programm „Memory of the World“ 
ist eine 1992 gestartete, internationale Initia-
tive zum Schutz des dokumentarischen Erbes 
 der  Menschheit und fördert die Bewahrung wert-
voller Archivbestände, Bibliothekssammlungen 
und privater Kompendien auf der ganzen Welt 
für zukünftige Generation sowie eine bessere 
Zugänglichkeit und öffentliche Wahrnehmung 
 dieser Objekte.   
 
Ausgewählte Objekte von besonderer Bedeutung 
 für die Menschheit werden von der UNESCO 
seit 1997 in das internationale Register des 
Weltdokumenten erbes aufgenommen. Im Jahr 
2022 sind 427 Einträge verzeichnet, davon 
  24 aus Deutschland. Diese Publikation stellt die 
deutschen Einträge vor.




